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 Veröffentlicht am 17.09.1991

Norm

BSVG §3 Abs1 Z2

Rechtssatz

Steht die Tätigkeit insgesamt unter Versicherungsschutz, so ist die wirtschaftliche Bedeutung einzelner Teile der

Tätigkeit nicht mehr zu prüfen. Es geht aber nicht an, eine Tätigkeit, die für den Betriebsführer insgesamt von

wirtschaftlicher Bedeutung ist, in mehrere Teile zu zerlegen und jene vom Versicherungsschutz auszunehmen, die für

sich allein gesehen keine wirtschaftliche Bedeutung für die Führung des Betriebes haben. Es wäre nicht zu

rechtfertigen, den Versicherungsschutz nur deshalb zu verneinen, weil die Arbeit sorgfältiger ausgeführt wird, als dies

notwendig und möglicherweise üblich ist.
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